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ment über bte tßofiulate im SeßrlingS» unb beruflichen
UnterridjtSmefen sugingen, ift cor allem heroorsuheben ber
©ntwurf beS ©c^meijertfc^en ©emerbeoerbanbeS oom 9.

$uni 1918 „betceffenb BerufSleljre unb BerufSb Übung"
oom Sefretär beS BerbanbeS, fperrn 30. KrebS, oer»

fa^t unb forgfättig begrünbet. ©ine ©gpertenfommiffton
tourbe nom ©ibg. BoIfSwirtfchaftSbepaitement einberufen
unb beauftragt, ficfj über ben ©ntwurf ju äußern. SDte

Beratungen biefer Sïommiifion, in ber alle SanbeSteile
unb alle großen wirifcl)aftticben Betbätibe oertreten roare«,
setgten eine feltene ©tnßelligEeit in ben roicßtigften fragen.
DaS BebürfniS nach einer bunbeSgefeßlicßen Siegelung
be§ SehrtingSmefenS tourbe einftimmig anerïannt unb bie

fyrage, ob baS ©efeß aucl) ben beruflichen Unterricht um»
faffen folle, bejaht. ®aS Obligatorium ber Settlings»
Prüfungen unb beê beruflichen Unterrichts für Sebrlinge
tourbe einmütig gebilligt ; eine ftart'e SJießrheit ber sïom»

miffion ging noch weiter, tnbem fie baS Obligatorium
bes beruflichen Unterrichts auf aüe ißerfonen unter 18
^aßren, bie in einem bem ©efets unterteilten Betrieb
befc|äftigt ftttb, auSgebeljnt toiffen wollte. ®te ©çperten»
fommiffton beenbigte ihre Arbeit im Sttlärs 1921. Auf
©runb ihrer Äußerungen unb ber ©rfaßrungen, bie mit
ben îantonalen SehrtingSgefeßen gemalt tootben traten,
follte nun bie ®ireftion beS eibgenöffifcßen Arbeitsamtes
einen Borentmurf ausarbeiten. ßunächfi tourbe jebocß
beren ganse Aufmerffamfeit burcß bte immer mehr fiel)
oerfc£)ärfenbe ÜBirtfchaftSfrife in Slnfprucß genommen. ©rft
al§ im Saufe bes Jahres 1923 bte ArbeitSlofigfeit etwas
nachließ, fonnte jur Ausführung gefctiritten werben. Am
fang§ (September war ein Borentwurf fertiggeftelli. ©r
würbe einer Äommiffron oon oier Sachoerftünbigen unter»
breitet, bie am 5./6. diooeinber unter bem Borfitj beS

®ireftor§ be§ eibgenöffifeftert Arbeitsamtes sufammentral.
®er Borentmurf, wie er heute oom eibgenöffifchen Arbeits»
amt oeröffentlicht wirb, fanb in allen wefentlidi)en fünften
bie .Qufiimmung biefer Keinen ©jpertenfommiffion.

2rohbem heute aüe Kantone außer Solotljurn, ttlib»
walben unb beibe Appenjeü SeßrlingSgefehe befißen unb
ber berufliche Unterricht in gortbilbungSfçhulen unb gacf)=
înrfen bureß BunbeSbeiträge geförbert wirb, erfdEjeint ber
©rlaß eines BnnbeSgefetjeS über bte berufliche AuSbilbung
nadf> wie oor als angezeigt; benn eS hanbett ftch um bas
SebenSintereffe beS gattjen SanbeS. -)lur burch hochwertige

OualitätSarbeit !ann fich unfere ^nbuftrte gegenüber ber
Konfurrenj mächtiger Sbonjeme in ben großen Staaten
halten. OualitätSarbeit oerlangt aber entfprechenbe be=

rufliche AuSbilbung. 3n ber Schweis hut biefe oieler»
ort§ mit anbern Sänbern nicht Schritt gehalten. @S ent»

fleht baburch bie ©efahr, burdh baS AuSlanb überflügelt
ju werben.

$n Seiten internationaler Schwierigleiten wirb bie

AuSnüßung aüer Arbeitsgelegenheiten im eigenen Sanb
§ur gebieterifdhen ttîotœenbigîeit. Um nicht burch fwmbe
ArbeitSfrafte oerbrangt ju werben, ift für bte berufliche
©riüchttgung ber eigenen Sente ju forgen. Süchtige Ar»
beiter finb eS, bie felbft in Krifen, wie wir fie in ben
legten fahren erlebten, am eheften Arbeit ftnben. ®ie
berufliche AuSbilbung ift fomit gleichseitig ein Mittel sur
Befämpfnng ber ArbeitSlofigleit unb liegt oon biefem
©eftchtSpunft auS ebenfaüs im aügemetnen SanbeSintereffe.

®arum ift eS Bß'dht beS BunbeS, bie berufliche Aus»
bilbung nach Gräften su förbern.

Auf bte üitchilinien für baS fünftige BunbeSgefeh unb
ben Qnhalt beS BorentwurfeS werben wir ein anber
SJÎal s» fprei^en fommen. ©rmähnt fei heute nur, baß
für ba§ ®efeh einsig ber ffmeef wegleitenb fein foÜ, bie

BerufStüchtigfeit burdh ?förberung ber beruf»
liehen AuSbilbung su heben.

Eingabe an aie ewg. Uerwaltnngen seitens
der ßaügeüperbegrappe des s. 6. U.

(Alitgetetit.)

Betrifft: Anmenbung beS BunbeSratSbefd)tuffeS oom
4. 3J!ärs betreffenb bie Bergebung oon Arbeiten.

Um in ber Anwenbung obigen BefchluffeS unb im
Berfehr swiften BehÖrben unb BerufSoerbänben Sütiß»

oerftänbniffen mögti^ft oorsubeugen, geftatten wir unS,
Qhuen unfere Auffaffung befannt su geben, wie wir uns
bie praftifdhe Durchführung ber im Befchluß enthaltenen
©rnnbfäße benfen.

§ 2 wirb baoon gefprodtjen, baß ben sufiänbigen
Stetten ber BerufSoerbänbe bie Angebotformulare unb
Unterlagen s«* Berfügung su hulieu feien. 2Bir wären
Qhnen banfbar, wenn Sie ben mit ber AuSfdhreibung
betrauten Beamten SSeifung geben würben, ben Berufs»
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ment über die Postulate im Lehrlings- und beruflichen
Unterrichtswesen zugingen, ist vor allem hervorzuheben der
Entwurf des Schweizerischen Gewerbeverbandes vom 9.

Juni 1918 „betreffend Berufslehre und Berufsbildung"
vom Sekretär des Verbandes, Herrn W> Krebs, ver-
faßt und sorgfältig begründet. Eine Expertenkommission
wurde vom Eidg. Volkswirtschaftsdepartement einberufen
und beauftragt, sich über den Entwurf zu äußern. Die
Beratungen dieser Kommission, in der alle Landesteile
und alle großen wirtschaftlichen Verbände vertreten waren,
zeigten eine seltene Einhelligkeit in den wichtigsten Fragen.
Das Bedürfnis nach einer bundesgesetztichen Regelung
des Lehrlingswesens wurde einstimmig anerkannt und die

Frage, ob das Gesetz auch den beruflichen Unterricht um-
fassen solle, bejaht. Das Obligatorium der Lehrlings-
Prüfungen und des beruflichen Unterrichts für Lehrlinge
wurde einmütig gebilligt; eine starke Mehrheit der Kom-
mission ging noch weiter, indem sie das Obligatorium
des beruflichen Unterrichts auf alle Personen unter 18
Jahren, die in einem dem Gesetz unterstellten Betrieb
beschäftigt sind, ausgedehnt wissen wollte. Die Experten-
kommission beendigte ihre Arbeit im März 1921. Auf
Grund ihrer Äußerungen und der Erfahrungen, die mit
den kantonalen Lehrlingsgesetzen gemacht worden waren,
sollte nun die Direktion des eidgenössischen Arbeitsamtes
einen Vorentwurf ausarbeiten. Zunächst wurde jedoch
deren ganze Aufmerksamkeit durch die immer mehr sich

verschärfende Wirtschaftskrise in Anspruch genommen. Erst
als im Laufe des Jahres 1923 die Arbeitslosigkeit etwas
nachließ, konnte zur Ausführung geschritten werden. An-
fangs September war ein Vorentwmf fertiggestellt. Er
wurde einer Kommission von vier Sachverständigen unter-
breitet, die am 5./6. November unter dem Vorsitz des
Direktors des eidgenössischen Arbeitsamtes zusammentrat.
Der Vorentwurf, wie er heute vom eidgenössischen Arbeits-
amt veröffentlicht wird, fand in allen wesentlichen Punkten
die Zustimmung dieser kleinen Expertenkommission.

Trotzdem heute alle Kantone außer Solothurn, Nid-
walden und beide Appenzell Lehrlingsgesetze besitzen und
der berufliche Unterricht in Fortbildungsschulen und Fach-
kursen durch Bundesbeiträge gefördert wird, erscheint der
Erlaß eines Bundesgesetzes über die berufliche Ausbildung
nach wie vor als angezeigt; denn es handelt sich um das
Lebensinteresse des ganzen Landes. Nur durch hochwertige

Qualitätsarbeit kann sich unsere Industrie gegenüber der
Konkurrenz mächtiger Konzerne in den großen Staaten
halten. Qualitätsarbeit verlangt aber entsprechende be-

rufliche Ausbildung. In der Schweiz hat diese vieler-
orls mit andern Ländern nicht Schritt gehalten. Es ent-
steht dadurch die Gefahr, durch das Ausland überflügelt
zu werden.

In Zeiten internationaler Schwierigkeiten wird die

Ausnützung aller Arbeitsgelegenheiten im eigenen Land
zur gebieterischen Notwendigkeit. Um nicht durch fremde
Arbeitskräfte verdrängt zu werden, ist für die berufliche
Ertüchtigung der eigenen Leute zu sorgen. Tüchtige Ar-
beiter sind es, die selbst in Krisen, wie wir sie in den
letzten Jahren erlebten, am ehesten Arbeit finden. Die
berufliche Ausbildung ist somit gleichzeitig ein Mittel zur
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und liegt von diesem
Gesichtspunkt aus ebenfalls im allgemeinen Landesintereffe.

Darum ist es Pflicht des Bundes, die berufliche Aus-
bildung nach Kräften zu fördern.

Auf die Richtlinien für das künftige Bundesgesetz und
den Inhalt des Vorentwurfes werden wir ein ander
Mal zu sprechen kommen. Erwähnt sei heute nur, daß
für das Gesetz einzig der Zweck wegleitend sein soll, die

Berufstüchtigkeit durch Förderung der beruf-
lichen Ausbildung zu heben.

Eingà W à Mg. Nêwallungèn seitens

à LmsêMrbegrîîppe 6es S. S. ìi.
(Mitgeteilt.)

Betrifft: Anwendung des Bundesratsbeschlusses vom
4. März betreffend die Vergebung von Arbeiten.

Um in der Anwendung obigen Beschlusses und im
Verkehr zwischen Behörden und Berufsverbänden Miß-
Verständnissen möglichst vorzubeugen, gestatten wir uns,
Ihnen unsere Auffassung bekannt zu geben, wie wir uns
die praktische Durchführung der im Beschluß enthaltenen
Grundsätze denken.

In § 2 wird davon gesprochen, daß den zuständigen
Stellen der Berufsverbände die Angebotformulare und
Unterlagen zur Verfügung zu halten seien. Wir wären
Ihnen dankbar, wenn Sie den mit der Ausschreibung
betrauten Beamten Weisung geben würden, den Berufs-
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oerbänben bie Unterlagen jeweils unter Stadßnaßme ber
Koften oßne roeitereS jupftetlen. ®a bte Verufboerbänbe
bie Verecßnungen tn atten fatten maiden muffen, märe
bte Aufteilung ohne befonbereb Vegeßren feitenb beb Ver»
banbeb eine große ©rleidßterung unb geiterfparnib. Stuf
alle gälte müßte bab ber galt fein im befdßränftdn äBett»

beroerb, ba in biefem galle oßne Mitteilung feitenb ber
betreffenben StmtbfteUe bie Verecßnungbftetle beb Ve= •

rufboerbanbeb non ber Stuêfctjreibung gar nicßtb müßte.
SBir hoffen, baff Sie unb biefen im Autereffe etner glatten
Slbroicflung ber Verecßnungbarheiten liegenben SSunfdß,
ber Ah*eu Organen feine roefentlicße Mehrarbeit oerur»
fachen bürfte, erfüllen tonnen.

gn § 5 ift im Vunbebratbbefdßtaß an ©teile ber in
einer Vefprecßung nom 24. Mai 1923 zmifcßen ber Vau»
birettion, ber Dberpoftbireftion unb etner Vertretung
unferer ©ruppe aufgenommenen unb afjeptierten gefi»
feßung bes Ùnterfcf)iebeê mit 5 Prozent bab SBort „er»
heblich" gefegt morben. Sßir ermarten immerhin, baß
troß biefer Säuberung bab SBort erheblich tn ber fßrajib
mit jirfa 5 ^rojent bezeichnet merbe. Söürben hier
meitergehenbe Unterfdßtebe alb 5 ^ßrojent unter ben Ve»

griff „nicht erheblich" fallen, fo müßte bab unfereb ©r»
acßtenb ju all ben non unb tn ber ermähnten Vefprecßung
an gebeuteten Übelftänben führen.

Sßenn ein Verufboerbanb gemäß § 4 eine ißreibbe»
rechnung eingereicht hat unb eb erfolgt oon ©eite ber
oergebenben Verroaltungbfielte feine ©tnroenbung gegen
biefe, fo nehmen mir an, baff in einem folcßen galle bie

Veßörbe gemäß § 6 bie greife beb Verufboerbanbeb alb
begrünbet betrachte, bie Vergebung atfo an ein ober meß»

rere Singebote erfolge, bie nicht erheblich, im ©inné un»
ferer 2lu§führungen nicht mehr alb jirfa 5 jßrozent non
ber Verbanbbberedßnung abroeiche.

@racßtet bie Vehörbe bte Verbanbbpreife alb unbe»

grünbet, b. h n)iH fie ein Slngebot berücfficfjtigen, bab mehr
alb jirfa 5 fßrojent oon biefen abweicht, fo hatte bie

Vehörbe bem Verbanbe hieoon Kenntnis ju geben.
Der Verbanb hat nun gemäß § 5 bab Siecht, feine

greife zu rechtfertigen, mab aber nur bann gefdßeßen fann,
roenn bie oergebenbe Vehörbe ftar unb unjmeibeutig er»

flärt, in ro eich en ^Optionen ober in roetchen fßunften fie
bte Veredlung beb Verbanbeb beanftanbet. ©tüßt fie

gieß in biefer Veanftanbung auf beftimmte Veredlungen,
fo mären biefe bei ber Vefprecßung oorjutegen.

©rfolgt in etner folgen Vefprecßung zmifcßen Vehörbe
unb Vetufboerbanb eine Verftänbigung über bte fßrets»
berechnung, fo hätte biefe Verftänbigungbgrunblage bie

gleiche Vebeutung für bte Vergebung, rote roenn bie greife
beb Verbanbeb alb begrünbet erachtet roerben.

§ 11 fdßließt nadh unferer Sluffaffung bie gemeinfame
Verechnung einzelner gntereffenten oon gall zu gaH nicht
aub. Stach '<»enn biefe aubnaßmbroeife fieß zur ©inhaltung
ber gemeinfam berechneten greife oerpflichten, märe bieb
fein ©runb zur SluSfcßließung. ©egebenenfatlb fönten
bie Veftimmungen oon § 7 zur Slnroenbung.

2Bir roären Aßuen banfbar, roenn ©ie unfere Sin

regungen prüfen unb unb mitteilen mürben, ob biefe
auch Ahrer Sluffaffung entfpreeßen. ©b liegt unb außer»
orbentlich baran, tn biefer fo lang umfirtttenen grage
beb ©ubmiffionbroefenb zroifchen Veßörben unb Verbänben
ein erfprießlicheb gufammenarbeiten zu erreichen.

©elbftoerftänblidß fleßen roir Ahnen zu jeber roünfcß»
baren Vefprecßung jederzeit zur Verfügung unb bitten
roir ©ie, um Aßre gefällige Stücfäußerung in biefer für
unb gerabe heute außerorbentlidß wichtigen Slngelegenheit.

Mit aller Hochachtung

Vaugeroerbegtuppe
beb Schweiz. ©eroerbeoerbembeb.

Der einfluss der üabre$zeitett und de$ mondes
auf die fällnngsseit des ßoises.

(ßorrefponbettj.)

Über biefen ©egenftanb, roobei eb fieß befonberb um
bie grage ber ©rztelung mögltcßft bauerhaften Holzeb
ßanbett, rourbe fchon in ben ältefien 3eiten otel ge»
feßrieben, bib heute jeboeß noeß zu roenig Sicht feitenb
ber ejaften SBiffenfcßaft oerbreitet.

Am alten ©rtecßenlanb, beffen SMSßeit großenteilb
auf ber Slffimilation ber ©rfaßrungen noch älterer, be»

reitb untergegangener Aioilifationen beb Ortentb berußte,
ßerrfeßte bie Sluffaffung cor, baß bab Stußßolz im SSinter,
bab Vrennßolz im ©ommer zu fällen fei; boeß brach
fieß auch in öffentlichen Vefprecßungen, an benen felbft
berüßmte fßßilofopßen teilnahmen, bie Slnficßt Vaßn, baß
bie Aaßteszeiten für bie ®auerßaftigfeit beb Holzel ooll»
ftänbig belanglob feien.

®ie Stömer entrinbeten bie Siußßolzftämme fofort
naeß ber gällung roäßrenb ber fogenannten ©aftruße,
um bie ©ntroieftung oon fcßäblidßen Anfeften unb filzen
unter ber Stinbe zu oerßinbern.

An Atalien gab eb zur $eit ber ©elbftänbigfeit ber
©emeinben ©egenben, in benen bie ©ommerfäUung beb
Stußßolzeb gänzlicß oerboien roar. ®ie heutige fogenannte
greißeit macht bagegen alleb gleicß, bie ©efeße laffen
aHeb zu, rote eb bem ©tnzelnen beliebt, alte Vräucße
unb ©erooßnßeiten roerben oerlacßt unb jebe Veleßrung
tn ben SCBinb gefcßlagen. SBelcße ©rütibe roerben nun
oon ben Vertretern ber Veßauptung, baß bie Außreb»
Zeiten auf bie ®auerßaftigfeit beb Holzes oon ©inftuß
finb, tnb gelb geführt?

©ie fagen, baß alle fßraftifer in ber Verfechtung
beb ©runbfaßeb einig feien, baß bab im ©afte gefällte
Holz rafcß Veränbetungen unterliegt, feßroaeß, fraftlob
unb poröb roirb. A«i SBinter ruße bie ißflanze; bie

Aeüen unb ©efäße oerßärten fieß, inbem fieß mineralifcße
©ubftanzen anftatt beb zütalierenben SBafferb abfeßen,
roobitrcß bab H°IZ fonfiftenter, härter unb bauerßafter
roerbe. An ber falten Außrebzeit erfolge bie SCubtrocf»

nung langfamer, roebßalb Stiffe, bie im ©ommer längb
ber Marfftraßlen bib in ben Ä'ern bringen, oermieben
roerben ; im rotntergefäüten Holze fönnen fieß baßer auch
nießt, rote im fommergefällten, fcßäbli^e fßilze, bie bte

Holzfafer zum gaulen bringen, nodß Saroen unb Käfer
entroiefetn unb oerbreiten; benn eb liegt in ber Statur
biefer Drganibmen unb Anfeften, ißre ©poren, bezro.
©ier meßt roäßrenb beb SBtnterfcßlafeb abzulegen. 2)ab
Holz ber SBinterfällung fommt baßer frei oon oerberb»
ließen Keimen aub bem SBalbe zur weiteren Verarbei»
tung.

dagegen fagen btejenigen, roelcße überzeugt finb, baß
ber Vaum feine Statur im Saufe beb Außreb nießt änbere:
®er Vaum ßöre aueß im SBtnter nießt auf, zu leben,
unb bie Slnfi^t fei nießt berotefen, baß er zu biefer $eit
eine ©tnbuße an ©aft erlitten habe ober etroa ganz oub»

getroefnet fei, ber SBaffergeßalt beb Vautneb fei zu allen
Aaßrebzeiten gleicß groß, bab Annere beb Holzel fei feinen
Veränberungen unterworfen. Vtoß bie Schießt unter ber
Stinbe, ber Kambiumring, roeldßer fieß roäßrenb beb Außreb
abfeßt, fei naturgemäß etroab roetdßer, fcßroädßer, roaffer»
ßattiger alb im grüßfaßr ober im Herbft, wo er reif
roirb. ®aßer weifen bie dßemifdßen ©igenfdßaften beb

Holzeb feine Unterfcßiebe auf, außer innerhalb jener
fdßmaten ©cßidßt ber äußeren Dberftäße, unmittelbar
unter ber Stinbe, bie aber für bie ®auerßaftigfett beb

Holzeb ernfitieß nießt in Vetradßt fommt.
Verfließe über bab fpezififeße ©eroießt, oon bem bie

größere ober geringere SSSiberftanbbfäßigfeit unb Dauer»
ßaftigfett beb Hotjeb im allgemeinen abßängt, ßätten
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verbänden die Unterlagen jeweils unter Nachnahme der
Kosten ohne weiteres zuzustellen. Da die Berufsoerbände
die Berechnungen in allen Fällen machen müssen, wäre
die Zustellung ohne besonderes Begehren seitens des Ver-
bandes eine große Erleichterung und Zeitersparnis. Auf
alle Fälle müßte das der Fall sein im beschränkten Wett-
bewerb, da in diesem Falle ohne Mitteilung seitens der
betreffenden Amtsstelle die Berechnungsstelle des Be-
rufsverbandes von der Ausschreibung gar nichts wüßte.
Wir hoffen, daß Sie uns diesen im Interesse einer glatten
Abwicklung der Berechnungsarbeiten liegenden Wunsch,
der Ihren Organen keine wesentliche Mehrarbeit verur-
sachen dürste, erfüllen können.

In H 5 ist im Bundesratsbeschluß an Stelle der in
einer Besprechung vom 24. Mai 1923 zwischen der Bau-
direktion, der Oberpostdirektion und einer Vertretung
unserer Gruppe aufgenommenen und akzeptierten Fest-
setzung des Unterschiedes mit 5 Prozent das Wort „er-
heblich" gesetzt worden. Wir erwarten immerhin, daß
trotz dieser Änderung das Wort erheblich in der Praxis
mit zirka 5 Prozent bezeichnet werde. Würden hier
weitergehende Unterschiede als 5 Prozent unter den Be-
griff „nicht erheblich" fallen, so müßte das unseres Er-
achtens zu all den von uns in der erwähnten Besprechung
angedeuteten llbelständen führen.

Wenn ein Berufsverband gemäß H 4 eine Preisbe-
rechnung eingereicht hat und es erfolgt von Seite der
vergebenden Verwaltungsstelle keine Einwendung gegen
diese, so nehmen wir an, daß in einem solchen Falle die

Behörde gemäß Z 6 die Preise des Berufsverbandes als
begründet betrachte, die Vergebung also an ein oder meh-
rere Angebote erfolge, die nicht erheblich, im Sinne un-
serer Ausführungen nicht mehr als zirka 5 Prozent von
der Verbandsberechnung abweiche.

Erachtet die Behörde die Verbandspreise als unbe-

gründet, d. h will sie ein Angebot berücksichtigen, das mehr
als zirka 5 Prozent von diesen abweicht, so hätte die

Behörde dem Verbände hievon Kenntnis zu geben.
Der Verband hat nun gemäß H 5 das Recht, seine

Preise zu rechtfertigen, was aber nur dann geschehen kann,
wenn die vergebende Behörde klar und unzweideutig er-
klärt, in welchen Positionen oder in welchen Punkten sie

die Berechnung des Verbandes beanstandet. Stützt sie

sich in dieser Beanstandung auf bestimmte Berechnungen,
so wären diese bei der Besprechung vorzulegen.

Erfolgt in einer solchen Besprechung zwischen Behörde
und Berufsverband eine Verständigung über die Preis-
berechnung, so hätte diese Verständigungsgrundlage die

gleiche Bedeutung für die Vergebung, wie wenn die Preise
des Verbandes als begründet erachtet werden.

tz 11 schließt nach unserer Auffassung die gemeinsame
Berechnung einzelner Interessenten von Fall zu Fall nicht
aus. Auch wenn diese ausnahmsweise sich zur Einhaltung
der gemeinsam berechneten Preise verpflichten, wäre dies
kein Grund zur Ausschließung. Gegebenenfalls kämen
die Bestimmungen von Z 7 zur Anwendung.

Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie unsere An
regungen prüfen und uns mitteilen würden, ob diese

auch Ihrer Auffassung entsprechen. Es liegt uns außer-
ordentlich daran, in dieser so lang umstrittenen Frage
des Submissionswesens zwischen Behörden und Verbänden
ein ersprießliches Zusammenarbeiten zu erreichen.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen zu jeder wünsch-
baren Besprechung jederzeit zur Verfügung und bitten
wir Sie, um Ihre gefällige Rückäußerung in dieser für
uns gerade heute außerordentlich wichtigen Angelegenheit.

Mit aller Hochachtung

Baugewerbegruppe
des Schweiz. Gewerbeverbaudes.

ver Einfluss <ìer Zàeszetten uns Ses MsnSes
sul Sie fâllmgszett Ses stolzes.

(Korrespondenz.)

Über diesen Gegenstand, wobei es sich besonders um
die Frage der Erzielung möglichst dauerhaften Holzes
handelt, wurde schon in den ältesten Zeiten viel ge-
schrieben, bis heute jedoch noch zu wenig Licht seitens
der exakten Wissenschaft verbreitet.

Im alten Griechenland, dessen Weisheit großenteils
auf der Assimilation der Erfahrungen noch älterer, be-

reits untergegangener Zivilisationen des Orients beruhte,
herrschte die Auffassung vor, daß das Nutzholz im Winter,
das Brennholz im Sommer zu fällen sei; doch brach
sich auch in öffentlichen Besprechungen, an denen selbst
berühmte Philosophen teilnahmen, die Ansicht Bahn, daß
die Jahreszeiten für die Dauerhaftigkeit des Holzes voll-
ständig belanglos seien.

Die Römer entrindeten die Nutzholzstämme sofort
nach der Fällung während der sogenannten Saftruhe,
um die Entwicklung von schädlichen Insekten und Pilzen
unter der Rinde zu verhindern.

In Italien gab es zur Zeit der Selbständigkeit der
Gemeinden Gegenden, in denen die Sommerfällung des
Nutzholzes gänzlich verboten war. Die heutige sogenannte
Freiheit macht dagegen alles gleich, die Gesetze lassen
alles zu, wie es dem Einzelnen beliebt, alte Bräuche
und Gewohnheiten werden verlacht und jede Belehrung
in den Wind geschlagen. Welche Gründe werden nun
von den Vertretern der Behauptung, daß die Jahres-
zeiten auf die Dauerhaftigkeit des Holzes von Einfluß
sind, ins Feld geführt?

Sie sagen, daß alle Praktiker in der Verfechtung
des Grundsatzes einig seien, daß das im Safte gefällte
Holz rasch Veränderungen unterliegt, schwach, kraftlos
und porös wird. Im Winter ruhe die Pflanze; die

Zellen und Gefäße verhärten sich, indem sich mineralische
Substanzen anstatt des zirkulierenden Waffers absetzen,

wodurch das Holz konsistenter, härter und dauerhafter
werde. In der kalten Jahreszeit erfolge die Austrock-

nung langsamer, weshalb Risse, die im Sommer längs
der Markstrahlen bis in den Kern dringen, vermieden
werden; im wintergefällten Holze können sich daher auch
nicht, wie im sommergefällten, schädliche Pilze, die die
Holzfaser zum Faulen bringen, noch Larven und Käfer
entwickeln und verbreiten; denn es liegt in der Natur
dieser Organismen und Insekten, ihre Sporen, bezw.
Eier nicht während des Winterschlafes abzulegen. Das
Holz der Winterfällung kommt daher frei von Verderb-
lichen Keimen aus dem Walde zur weiteren Verarbei-
tung.

Dagegen sagen diejenigen, welche überzeugt sind, daß
der Baum seine Natur im Laufe des Jahres nicht ändere:
Der Baum höre auch im Winter nicht auf, zu leben,
und die Ansicht sei nicht bewiesen, daß er zu dieser Zeit
eine Einbuße an Saft erlitten habe oder etwa ganz aus-
getrocknet sei, der Wassergehalt des Baumes sei zu allen
Jahreszeiten gleich groß, das Innere des Holzes sei keinen

Veränderungen unterworfen. Bloß die Schicht unter der
Rinde, der Kambiumring, welcher sich während des Jahres
absetzt, sei naturgemäß etwas weicher, schwächer, wasser-
haltiger als im Frühjahr oder im Herbst, wo er reif
wird. Daher weisen die chemischen Eigenschaften des

Holzes keine Unterschiede auf, außer innerhalb jener
schmalen Schicht der äußeren Oberfläche, unmittelbar
unter der Rinde, die aber für die Dauerhaftigkeit des

Holzes ernstlich nicht in Betracht kommt.
Versuche über das spezifische Gewicht, von dem die

größers oder geringere Widerstandsfähigkeit und Dauer-
haftigksit des Holzes im allgemeinen abhängt, hätten
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